




11.2 Der Kunde hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl, 
zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffen-
den Schadensfall werden bereits hiermit in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns 
abgetreten.

11.3 Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr wei-terzuver-
kaufen. Andere Verfügungen, insbesondere Verpfändungen oder Einräumung von Siche-
rungseigentum, sind ihm nicht gestattet. Wird die Vorbehaltsware bei Weiterveräußerung 
vom Dritterwerber nicht sofort bezahlt, ist der Kunde verpfl ichtet, nur unter Eigentumsvor-
behalt weiter zu veräußern. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung der Vorbe-haltsware 
entfällt ohne weiteres, wenn der Kunde seine Zahlung einstellt, oder uns gegenüber in 
Zahlungsverzug gerät. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde konzerngebunden ist und/
oder wenn einer der im vorgenannten Satz aufgeführten Tatbestände bei der Mutter- bzw. 
Obergesellschaft des Kunden eintritt.

11.4 Der Kunde tritt uns bereits hiermit alle Forderungen einschließlich Sicherheiten und Neben-
rechte ab, die ihm aus, oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung von Vorbehalts-
ware gegen den Endabnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Er darf keine Vereinbarung 
mit seinen Abnehmern treffen, die unsere Rechte in irgendeiner Weise ausschließen oder 
beeinträchtigen, oder die Vorausabtretung der Forderung zunichte machen. Im Falle der 
Veräußerung von Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen gilt die Forderung gegen den 
Drittabnehmer in Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Lieferpreises als 
abgetreten, sofern sich aus der Rechnung nicht die auf die einzelnen Waren entfallenden 
Beträge ermitteln lassen.

11.5 Der Kunde bleibt zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderung bis zu unserem jeder-
zeit zulässigen Widerruf berechtigt. Auf unser Verlangen ist er verpfl ichtet, uns die zur Einzie-
hung abgetretenen Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu übermitteln, 
und, sofern wir dies nicht selbst tun, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu 
unterrichten.

11.6 Nimmt der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltswaren in ein mit 
seinen Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen sich zu seinen 
Gunsten ergebenden anerkannten Schlusssaldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns 
ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis eingestellten Forderung aus 
der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware entspricht.

11.7 Hat der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung der von uns gelieferten oder zu 
liefernden Ware bereits an Dritte abgetreten, insbesondere aufgrund echten oder unechten 
Factorings, oder sonstige Vereinbarungen getroffen, aufgrund derer unsere derzeitigen oder 
künftigen Sicherungsrechte gemäß Ziffer 11 beeinträchtigt werden können, hat er uns dies 
unverzüglich anzuzeigen. Im Falle eines unechten Factorings sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und die Herausgabe bereits gelieferter Ware zu verlangen; Gleiches gilt im 
Falle eines echten Factorings, wenn der Kunde nach dem Vertrag mit dem Factor nicht frei 
über den Kaufpreis der Forderung verfügen kann.

11.8 Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir - ohne dass 
wir vorher vom Vertrag zurücktreten müssen - zur Rücknahme aller Vorbehaltswaren be-
rechtigt; der Kunde ist in diesem Fall ohne weiteres zur Herausgabe verpfl ichtet, soweit ihm 
nicht nur eine unerhebliche Pfl ichtverletzung zur Last fällt. Zur Feststellung des Bestandes 
der von uns gelieferten Ware dürfen wir jederzeit zu den normalen Geschäftsstunden die 
Geschäftsräume des Kunden betreten. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt Rücktritt 
vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären, oder zwingende 
gesetzliche Bestimmungen dies vorsehen. Von allen Zugriffen Dritter auf Vor-behaltsware 
oder uns abgetretenen Forderungen hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu unterrich-
ten.

11.9 Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden Bestimmungen bestehenden Sicherheiten 
die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, sind wir auf Verlangen des Kunden 
insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpfl ichtet.

11.10 Bearbeitung und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne 
von § 950 BGB, ohne uns jedoch zu verpfl ichten. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zu 
den Rechnungswerten der anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenstände. Wer-
den unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sa-che 
verbunden, die als Hauptsache anzusehen ist, so überträgt der Kunde uns schon jetzt im 
gleichen Verhältnis das Miteigentum hieran. Der Kunde verwahrt das Eigentum oder Mitei-
gentum unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vor-
behaltsware. Auf unser Verlangen ist der Kunde jederzeit verpfl ichtet, uns die zur Verfolgung 
unserer Eigentums- oder Miteigentumsrechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

12. Ausschluss und Begrenzung der Haftung

12.1 Wir haften nicht - vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen - für Ansprüche des Kun-
den auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere haften wir nicht 
bei Verletzungen von Pfl ichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubten Handlun-
gen.

 Dieser vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet 
wird, insbesondere haften wir:
- für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pfl ichtverletzung und vorsätzliche o-der 

grob fahrlässige Pfl ichtverletzung von gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungs-gehilfen;
- für die Verletzung von wesentlichen Vertragspfl ichten und im Falle zu vertretender Un-

möglichkeit und erheblicher Pfl ichtverletzung. 
- wenn im Falle der Verletzung sonstiger Pfl ichten i. S. d. § 241 Abs. 2 BGB dem Kunden 

unsere Leistung nicht mehr zuzumuten ist;
- im Falle der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit auch durch gesetzliche Ver-

treter oder Erfüllungsgehilfen;
- soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit unserer Ware, oder das Vorhanden-sein 

eines Leistungserfolges, oder ein Beschaffungsrisiko übernommen haben;
- bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz.

 „Wesentliche Vertragspfl ichten“ sind solche Verpfl ichtungen, die vertragswesentliche 
Rechtspositionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck 
gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertragspfl ichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

12.2 In anderen Fällen haften wir für alle gegen uns gerichteten Ansprüche auf Schadensersatz 
oder Aufwendungsersatz aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis wegen schuldhafter 
Pfl ichtverletzung - gleich aus welchem Rechtsgrund -, nicht im Falle leichter Fahrlässigkeit.

12.3 Im Falle der vorstehenden Haftung nach Ziffer 12.2 und einer Haftung ohne Verschulden, 
insbesondere bei anfänglicher Unmöglichkeit und Rechtsmängeln, haften wir nur für den 
typischen und vorhersehbaren Schaden.

12.4 Eine Haftung aus der Übernahme eines Beschaffungsrisikos trifft uns nur, wenn wir das Be-
schaffungsrisiko ausdrücklich kraft schriftlicher Vereinbarung übernommen haben. 

12.5 Die Haftung für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, soweit wir 
nicht eine wesentliche Vertragspfl icht verletzt haben oder uns, unsere leitenden Angestellten oder 
Erfüllungsgehilfen der Vorwurf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pfl ichtverletzung trifft. 
„Wesentliche Vertragspfl ichten“ sind solche Verpfl ichtungen, die vertragswesentliche Rechtspo-
sitionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu 
gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertragspfl ichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

12.6 Unsere Haftung ist mit Ausnahme des Vorsatzes, der Arglist und der Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit und sonstiger gesetzlich zwingender, abweichender Haftungssum-
men der Höhe nach insgesamt beschränkt auf den Deckungsumfang unserer Betriebshaft-
pfl ichtversicherung. 

 Auf Anforderung des Kunden stellen wir diesem unentgeltlich jederzeit eine Kopie unserer 
diesbezüglichen Versicherungspolice zur Verfügung.

 Wir verpfl ichten uns im Falle der Leistungsfreiheit des Versicherers (z. B. durch Obliegen-
heitsverstöße unsererseits, Jahresmaximierung etc.) mit eigenen Leistungen dem Kunden 
gegenüber einzustehen, jedoch mit Ausnahme des Falles vorsätzlichen Handelns, der 
Arglist und der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und gesetzlich zwingender, 
abweichender Haftungssummen lediglich bis zu einer Höchstsumme von  100.000,00 (in 
Worten: einhunderttausend Euro) je einzelnem Schadensfall. 

 Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

12.7 Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der vorstehenden Ziffern 12.2. bis 
12.6. gelten im gleichen Umfang zugunsten der leitenden und nicht leitenden Angestellten 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unseren Subunternehmern.

12.8 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz aus diesem Vertragsverhältnis können nur inner-
halb einer Ausschlussfrist von 12 Monaten ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend 
gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist oder grobes Verschulden zur Last fällt.

12.9. Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

13. Schutzrechte

13.1 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind wir lediglich verpfl ichtet, die Lieferung in der 
Bundesrepublik Deutschland frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter 
zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns an 
den Kunden gelieferten Produkten berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegen-über dem 
Kunden innerhalb der in Ziffer 8.9 bestimmten Frist wie folgt:
a. Wir werden nach unserer Wahl zunächst versuchen auf unsere Kosten für die betreffen-

den Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht zu erwirken oder die Pro-dukte so ändern, 
dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist uns dies nicht zu ange-
messenen Bedingungen möglich, stehen dem Kunden seine gesetzlichen Rechte zu, die 
sich jedoch nach diesen Allgemeinen Liefer- und Auf-tragsbedingungen richten.

b. Dem Kunden stehen nur dann Rechte zu, wenn er uns über die vom Dritten gel-tend ge-
machten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt 
und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. 
Stellt der Kunde die Nutzung der Produkte aus Schadensmin-derungs- oder sonstigen 
wichtigen Gründen ein, so ist er verpfl ichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 
Wird der Kunde in Folge der Benutzung der von uns gelieferten Produkte von Dritten we-
gen Schutzrechtsverletzungen ange-griffen, so verpfl ichtet sich der Kunde uns hiervon 
unverzüglich zu unterrichten und uns Gelegenheit zu geben, sich an einem eventuellen 
Rechtsstreit zu beteiligen. Der Kunde hat uns bei der Führung eines solchen Rechts-
streits in jeder Hinsicht zu unterstützen. Der Kunde hat Handlungen zu unterlassen, die 
unsere Rechtspositi-on beeinträchtigen könnten.

13.2 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu ver-
treten hat. Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsver-
letzung durch spezielle Vorgaben des Kunden, durch eine von uns nicht voraus-sehbare 
Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Produkte vom Kunden verändert oder 
zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt werden. 

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

14.1 Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpfl ichtungen ist der Sitz unserer Gesellschaft.

14.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist – soweit gesetzlich zulässig – das 
für den Sitz unserer Gesellschaft zuständige Gericht.

14.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. UN-Kaufrecht (CISG) wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Die vorstehenden Regelungen gelten auch, wenn der Kunde Ausländer ist oder seinen Sitz 
im Ausland hat.

15. Schlussbestimmungen, Änderungen der Geschäftsbedingungen

15.1 Enthält unsere Auftragsbestätigung eine in den INCOTERMS aufgeführte Klausel (z. B. frachtfrei 
ab Werk etc.), so gelten für die jeweilige Klausel die INCOTERMS in der jeweils neusten Fassung, 
es sei denn, in unserer Auftragsbestätigung ist etwas anderes angeführt.

15.2 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden schriftlich bekannt gege-
ben. Sie gelten als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht schriftlich fristgerecht 
Widerspruch erhebt. Auf diese Rechtsfolge müssen wir mit der Änderungsmitteilung beson-
ders hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch an uns binnen vier Wochen nach Erhalt 
der Änderungsmitteilung absenden.

16. Salvatorische Klausel

 Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen aus anderen Gründen als den §§ 
305 – 310 BGB bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam. Anstelle unwirk-samer Bestim-
mungen gilt ohne weiteres eine solche Regelung, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen dem 
wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. 

Hinweis:
 Gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir darauf hin, dass unsere 

Buchhaltung über eine EDV-Anlage geführt wird, und wir in diesem Zusammenhang auch die 
aufgrund der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden erhaltenen Daten speichern.
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